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(3) Die moderne Produktion in der kooperativen 
Einrichtung ermöglicht die zielstrebige Verwirk
lichung des vom VIII. Parteitag der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands beschlossenen sozial
politischen Programms auf dem Land. Sie eröffnet 
vor allem bessere Möglichkeiten, um schrittweise 
auch für die Genossenschaftsbäuerinnen 

. — die Arbeitszeit- und Urlaubsregelung für werk
tätige Mütter mit mehreren Kindern und die 
Vergünstigungen bei Schichtarbeit,

— einen Hausarbeitstag,
— die Unterstützung bei Erkrankung der Kinder,
— die Gewährung des Erholungsurlaubs und un

bezahlter Freizeit im Anschluß an den Wochen
urlaub

wie für Arbeiterinnen zu gewähren. Entsprechend 
den Möglichkeiten trifft dazu der Leiter der koope
rativen Einrichtung nach gründlicher Beratung in 
der Belegschaftsversammlung die erforderlichen 
Festlegungen.

39. (1) Der Leiter der kooperativen Einrichtung sichert 
in Zusammenarbeit mit der Leitung der FDJ- 
Grundorganisation die Erziehung der in der koope
rativen Einrichtung tätigen Jugendlichen zu jungen 
Sozialisten, gewährleistet deren fach liehe Ausbil
dung, die Vermittlung der fortgeschrittensten wis
senschaftlich-technischen Kenntnisse und Erfahrun
gen und die Entfaltung ihrer Initiative. Den Ju
gendlichen sind zur Förderung ihrer Initiative so
wie zur Entwicklung einer hohen sozialistischen 
Arbeitsmoral und -disziplin abrechenbare Aufga
ben in Jugendobjekten oder Jugendbrigaden und 
in der Bewegung „Messe der Meister von morgen“ 
zu übertragen. "Die besten Jugendlichen sind syste
matisch für die Übernahme mittlerer und leitender 
Funktionen vorzubereiten.
(2) Alle Maßnahmen zur besonderen Förderung der 
Jugendlichen, zur Entfaltung ihrer schöpferischen 
Initiative, zur Teilnahme an der Leitung der koope
rativen Einrichtung, zur geistigen, kulturellen, 
sportlich-touristischen und wehrsportlichen Arbeit 
sind in einem Jugendförderungsplan festzulegen. 
Dieser Plan ist jährlich vom Leiter der kooperati
ven Einrichtung auszuarbeiten und mit der FDJ- 
Grundorganisation abzustimmen. Der Jugendförde
rungsplan wird mit der Beschlußfassung des Be
triebsplanes wirksam. Für den besonderen Schutz 
der Gesundheit und der Arbeitskraft der in der 
kooperativen Einrichtung beschäftigten Jugend
lichen gelten die Rechtsvorschriften.

40. (1) Die ständige Erhöhung der sozialistischen Ar
beitsmoral und -disziplin ist eine entscheidende 
Grundlage für die sozialistische Organisation und 
die Produktivität der gemeinsamen Arbeit. Im Rah
men des sozialistischen Wettbewerbs erfolgt die 
moralische und materielle Anerkennung und Wür
digung der Beschäftigten, die sich im Kampf um 
die Erfüllung und Überbietung des Planes durch 
eine hervorragende Arbeitsmoral und -disziplin 
auszeichnen.
(2) Der Leiter der kooperativen Einrichtung ist zur 
Festigung der sozialistischen Arbeitsdisziplin be
rechtigt und verpflichtet,
a) bei hervorragender Arbeitsleistung Belobigun

gen, Auszeichnungen und materielle Anerken
nungen vorzunehmen bzw. Vorschläge für staat
liche Auszeichnungen zu unterbreiten,

b) bei schuldhafter Verletzung der Arbeitspflich
ten Disziplinarmaßnahmen auszusprechen.

41. Brigaden, Arbeitsgruppen und Beschäftigte, die her
vorragende Arbeitsleistungen vollbringen, werden 
belobigt oder ausgezeichnet. Dazu sind folgende 
Maßnahmen besonders geeignet:
— schriftliche Belobigungen,
— Eintragung in das Ehrenbuch der kooperativen 

Einrichtung,
— Geld- oder Sachprämien,
— Verleihung von Wanderfahnen und Ehrenwim- 

peln,
— Vorschläge für staatliche Auszeichnungen.
Die Auszeichnungen sollen in Belegschafts- oder 
Brigadeversammlungen eingehend begründet wer
den.

42. Verletzt ein Beschäftigter schuldhaft seine Arbeits
pflichten, ist der Leiter der kooperativen Einrich
tung berechtigt, eine der folgenden Disziplinar
maßnahmen auszusprechen und schriftlich festzu
legen :
— Verweis,
— strenger Verweis,
— fristlose Aufhebung der Delegierungsvereinba

rung bei Genossenschaftsmitgliedern,
— fristlose Entlassung bei Arbeitern und Ange

stellten.
Die Disziplinarmaßnahme ist in geeigneter Form 
im Kollektiv auszuwerten. Für Arbeiter und An
gestellte gelten die entsprechenden Bestimmungen 
des Gesetzbuches der Arbeit.

43. (1) Der Schutz, die Pflege und die effektive Nut
zung des sozialistischen Eigentums sind eine stän
dige Aufgabe aller Beschäftigten. Ist am sozialisti
schen Eigentum der kooperativen Einrichtung ein 
Schaden eingetreten, so hat der Leiter unter Teil
nahme der Beschäftigten unverzüglich die Ursachen 
aufzudecken und zu beseitigen.
(2) Wird festgestellt, daß ein Beschäftigter durch 
Verletzung seiner Arbeitspflichten schuldhaft Scha
den verursacht hat, so ist er zum Ersatz des Scha
dens verpflichtet. Die materielle Verantwortlichkeit 
regelt sich für Arbeiter und Genossenschaftsmit
glieder einheitlich nach den Bestimmungen des Ge
setzbuches der Arbeit.

44. Entsteht einem Beschäftigten dadurch Schaden, daß 
die kooperative Einrichtung ihre Pflichten aus dem 
Arbeitsverhältnis schuldhaft nicht erfüllt, so be
steht Anspruch auf Ersatz des Schadens gegenüber 
der kooperativen Einrichtung. Erleidet ein Beschäf
tigter einen Arbeitsünfall oder eine Berufskrank
heit, weil die kooperative Einrichtung die ihr im 
Gesundheits- und Arbeitsschutz obliegenden Pflich
ten nicht erfüllt hat, so besteht gegen die koope
rative Einrichtung Anspruch auf Ersatz des durch 
die Beeinträchtigung der Gesundheit und Arbeits
fähigkeit entstandenen Schadens.

45. (1) Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses in der 
kooperativen Einrichtung erfolgt:
a) bei Arbeitern und Angestellten nach den Be

stimmungen des Gesetzbuches der Arbeit;
b) bei delegierten Genossenschaftsmitgliedern

1. durch Aufhebung der Delegierungsvereinba
rung im gegenseitigen Einvernehmen,
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